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Mit dem neu gewählten Parlament hat 
im vergangenen Dezember die 50. Legis-
latur begonnen, ein intensives Wahljahr 
ist vorbei. Ich habe die ruhigen Tage 
über Weihnachten und Neujahr zur Er-

holung genutzt und das alte Jahr noch 
mit einigen Aufräumungs- und Archi-
vierungsarbeiten abgeschlossen. Nach 
wie vor ist der grosse Aktenberg – trotz 
elektronischer Dossiers – eine Heraus-
forderung; das papierlose Büro scheint 
eine Vision bzw. Illusion zu bleiben! 

In der Wirtschaftskommission 
WAK...
Nun bin ich wieder in der Vorberei-
tung der nächsten politischen Ge-
schäfte für die zweitägige Sitzung der 
Wirtschaftskommission (WAK) Mitte 
Januar. Grosser Brocken (wir haben 
als Vorversand bereits im Dezember 
dazu 2,5 kg Akten erhalten) wird die 
Beratung der Unternehmenssteuer-
reform III sein. Nachdem der Stän-
derat als Erstrat das Geschäft in der 
Wintersession bereits behandelt hat, ist 
nun die WAK des Nationalrates dran. 
Nach Anhörungen und der Eintretens-
debatte in der Januarsitzung folgt die 
Detailberatung in der Februarsitzung. 
Die Vorlage ist komplex und hat, 
je nach Entscheid des Parlaments, 
grosse finanzielle Auswirkungen. Die 
Unternehmenssteuerreform III schafft 
zu Recht unzulässige Steuerprivilegien 
für Holdings und Spezialgesellschaf-
ten ab. Ich werde mich aber vehement 
dafür einsetzen, dass am Schluss nicht 
die privaten Haushalte das Ganze 
finanzieren müssen. Nach der Stände-
ratsdebatte kostet die Unternehmens-

steuerreform III 1,3 Mrd. Franken, 
und es ist absehbar, dass die Bürgerin-
nen und Bürger die Zeche in Form von 
Leistungsabbau und Steuererhöhun-
gen bezahlen müssen. Es liegt nun am 
Nationalrat, für eine faire Gegenfinan-
zierung durch die Unternehmen und 
Aktionäre zu sorgen.

…und in der Geschäftsprüfungs-
kommission GPK
Zusätzlich zu meinem bisherigen Sitz 
in der Wirtschaftskommission bin ich 
neu noch in der Geschäftsprüfungs-
kommission (GPK). Dabei handelt es 
sich um eine Aufsichtskommission, die 
die Geschäftsführung des Bundesrates, 
der Bundesverwaltung und weiterer 
Träger von Bundesaufgaben mittels In-
spektionen und Abklärungen prüft und 
die Jahres- und Geschäftsberichte des 
Bundesrates und der eidgenössischen 
Gerichte behandelt. An einer zweitägi-
gen Einführung Ende Januar werden 
die Kommissionsmitglieder mit den 
Aufgaben und Instrumenten der GPK 
vertraut gemacht. Ich bin gespannt 
auf  die neue Aufgabe und kann als 

ehemalige Gemeinderätin auch meine 
Exekutiverfahrungen einbringen.  

Im Vorfeld  
der nächsten Volksabstimmung 
Die Arbeit als Nationalrätin be-
schränkt sich nicht allein auf  die Kom-
missions- und Ratsarbeit in Bern. Bei 
eidgenössischen Abstimmungsvorlagen 
bin ich auch Referentin, werde für 
Pro- oder Kontra-Kolumnen angefragt 
und nehme an Podiumsdiskussionen 
teil. Die Kampagnenarbeit für die vier 
Bundesvorlagen der nächsten Abstim-
mung vom 28. Februar 2016 ist schon 
seit einigen Wochen voll im Gange. 
Über drei Volksinitiativen und die 
Gesetzesvorlage zur zweiten Gotthard-
röhre werden die Stimmberechtigten 
entscheiden. Im Detail kenne ich die 
beiden Volksinitiativen «Für Ehe und 
Familie – gegen die Heiratsstrafe» und 
«Keine Spekulation mit Nahrungsmit-
teln!», da beide Geschäfte in der Wirt-
schaftskommission beraten wurden. 
Aber auch die andern beiden Vorlagen 
beschäftigen mich sehr, im Besonderen 
die sogenannte Durchsetzungsinitiati-

ve, die eigentlich eine Verschärfungs-
initiative ist und aus staatspolitischer 
Sicht äusserst bedenklich ist. Dass mit 
Ausnahme der SVP alle Ständerätin-
nen und Ständeräte in der Wintersessi-
on ein Manifest gegen diese Initiative 
unterzeichnet haben, ist einmalig in 
der Geschichte unseres Landes und 
Ausdruck einer grossen Sorge um 
unsere Demokratie, um die Prinzipien 
der Gewaltentrennung und um rechts-
staatliche und verfassungsmässige 
Grundsätze. Inzwischen liegt auch den 
Nationalrätinnen und Nationalräten 
ein analoges Manifest vor, das ich mit 
voller Überzeugung unterstütze. 

Dass Abstimmungskämpfe im Kanton 
Luzern jeweils mitten in die Fasnachts-
zeit fallen, hat Tradition. «Angefres-
sene» Fasnächtler lassen sich genau 
so wenig vom fasnächtlichen Treiben 
abhalten wie engagierte Politiker 
und Politikerinnen von kontroversen 
Diskussionen. Und wer beides gerne 
macht, so wie ich, kommt auch gut 
über die Runden. Einfach eine fas-
nächtliche Auszeit einplanen…

Start mit Aktenstu-
dium und Sitzungen

Prisca 
Birrer-Heimo
SP, Rothenburg
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aus dem Nationalrat

ANNO DAZUMAL
Unser Bild aus dem Jahr 1937 zeigt die 1. und 2. Primarklasse der Schule Hergiswil b. W. mit ihrem Lehrer Isidor Frei jun. 
Es handelt sich um die Jahrgänge 1930 (Knaben, 1. Klasse) und 1929 (Knaben und Mädchen, 2. Klasse). Das Bild wurde zur 
Verfügung gestellt von Ida Zemp-Zihlmann, Willisau.

Fischereiverband gegen   
«Chilbi-Betrieb» auf den Seen
KITESURFING Der Fischerei-
verband Kanton Luzern FKL 
ist gegen mehr Kitesurfer auf  
den Luzerner Seen. Der FKL 
unterstützt den Vorschlag der 
Regierung zur Begrenzung. 
«Gönnen wir unseren Seen 
als wertvolle Lebensräume 
auch mal Ruhe statt Chilbi-Be-
trieb», schreibt der FKL.  

Um was geht es? Bei der Trendsportart 
Kitesurfen steht eine Person auf  ei-
nem Board und wird von einem Lenk-
drachen über das Wasser gezogen. Die 
Kantone müssen laut geändertem Bun-
desgesetz neu festlegen, wo Kitesurfing 
künftig verboten sein soll. 

Das genügt:  
Vierwaldstättersee, Zugersee 
Grundsätzlich hält der Regierungs-
rat – zur Freude der Fischer – an der 
heutigen Praxis fest: Kitesurfen bleibt 
zulässig auf  dem Luzerner Teil des Zu-
gersees und dem (grossen) Luzerner 
Teil des Vierwaldstättersees mit Aus-
nahme der Luzerner Bucht – aus Si-
cherheitsgründen. Damit stehen Kite-
surfern 40 Quadratmeter Seefläche zur 
Verfügung, auf  18 Quadratmetern gilt 
ein Verbot – für die Fischer ein fairer, 
ausgewogener Kompromiss! 

Unnötig: Sempacher-, Hallwilersee
Unnötig ist für die Fischer Kitesurfen 
auf  dem Sempacher- und dem Hallwi-
lersee sowie auf  kleineren Gewässern. 
Damit unterstützt der FKL den vom 
Regierungsrat in die Vernehmlassung 
geschickten Vorschlag. Die Uferverbau-
ungen und der reduzierte Schilfbestand 
am Sempachersee beeinträchtigen 
gemäss FKL schon heute den Fischbe-
stand stark, insbesondere die Hechtpo-
pulation sei eingebrochen. Kitesurfer 
könnten aber ihren Sport gar nicht an-
ders ausüben als vom Ufer aus zu star-
ten, was den Nutzungsdruck einmal 
mehr erhöht, schreibt der FKL.

Der Druck wächst
Fairness ist für den FKL ein wichtiger 
Wert, wenn es um die Nutzung der Seen 
geht. «Der Druck auf  die Gewässer ist in 
unserer Freizeit- und Spassgesellschaft 
gross», hält der Fisch ereiverband fest. 
Man muss nicht jedem neuen Trend 
Tür und Tor öffnen und Nutzungskon-
flikte auf  den Gewässern und vor allem 
eine Übernutzung riskieren. Schon fast 
philosophisch spricht der Fischereiver-
band von «der Seele eines jeden Gewäs-
sers». Und folgert daraus: «Vermeiden 
wir auf  unseren Seen Chilbi-Betrieb 
und gönnen den Seen als wichtigen 
Lebensraum für Fauna, Flora und 
Mensch auch Zeiten der Ruhe und des 
Erholens.» Bi.

Sempachersee – Ort zum Auftanken. «Aber auch der See braucht seine Ruhe», 
hält der Fischereiverband Kanton Luzern fest. Foto Pascal Keller

Haltestelle Hüswil wird modernisiert
BLS Die BLS modernisiert 
die Haltestelle Hüswil für 
25,6 Millionen Franken. Für 
die Passagiere gibt es be-
quemere Perrons. Erneuert 
werden ferner die Gleise, 
die Fahrleitungen und die 
Sicherungsanlagen. Die Bau-
arbeiten starten Anfang 2016 
und dauern bis Mitte 2017.

Die heutige Haltestelle Hüswil mit den 
schmalen und kurzen Perrons entspre-
che nicht den Bedürfnissen der Fahr-
gäste und erfülle die Vorgaben an das 
Behindertengleichstellungsgesetz (Be-
hiG) nicht, schreibt die BLS in ihrer 
Medienmitteilung. Die Gleis-, Fahrlei-
tungs- und Sicherungsanlagen seien 
am Ende ihrer Nutzungsdauer ange-
langt. Die BLS modernisiert deshalb 
in den nächsten zwei Jahren die Halte-
stelle und die Abstellanlage umfassend, 
damit der Baudienst seine Fahrzeuge 
künftig dort abstellen kann. 

Die Abstellanlage für die Fahrzeuge 
des BLS-Baudienstes dient als Ersatz 
für die Baudienststützpunkte Huttwil 
und Willisau, die bis Ende 2017 aufgeho-
ben werden. Ebenfalls wird im Bereich 
dieser Abstellanlage eine Kreuzungs-
möglichkeit für den Regelverkehr rea-
lisiert. 

Investitionen  
von 25,6 Millionen Franken
Die Eckpunkte des 25,6 Millionen 
Franken teuren Modernisierungspro-
jekts sind gemäss Medienmitteilung 
der BLS:

>  Neubau eines 150 Meter langen Per-
rons (BehiG-konform);

>  Neugestaltung des Bahnhofplatzes/ 
Sanierung des Bahnhofgebäudes;

>  Neugestaltung der Park & Ride- und 
der Bike & Ride-Anlagen;

>  Neuer Baudienststützpunkt mit Ab-
stellanlage;

>  Anpassung und Erneuerung der 
Bahntechnik (Gleis-, Fahrleitungs- und 
Sicherungsanlagen).

Aufgrund der neuen Abstellgleisan-
lage wird gemäss BLS der Rotbach in 
zwei Abschnitten auf  einer Gesamtlän-
ge von rund 400 Metern nach den Vor-
gaben der Gewässerschutzverordnung 
renaturiert.

Wichtige Funktion  
für den Güterverkehr
Die Modernisierung der Bahnhöfe Hüs-
wil und Huttwil sei Voraussetzung für 
einen durchgehenden Halbstundentakt 
Langenthal–Wolhusen, schreibt die 
BLS. 

Die Strecke Huttwil–Wolhusen 
hat bezüglich des Güterverkehrs eine 
wichtige Funktion; mit der Kronospan 
Schweiz AG in Menznau und der Marti 
Betriebe in Zell (Kieshandels AG) und 
Gettnau (Makies AG) befinden sich 
zwei namhafte Güterverkehrskunden 
an der Strecke. Die beiden Firmen be-
fördern durchschnittlich rund 490 000 
Tonnen Güter pro Jahr. pd/WB


